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öffentlich 
 
Gemeinde Aichwald 
Amt/Sachgebiet: Finanzverwaltung GRS am: 28.09.2020 
Aktenzeichen: 913.52 Vorlage: 2020/22 GR 
Sachbearbeiter/in: Jauß, Andreas 
  

Vorberatung am: 
im: 
 

[Datum] 
[Ausschuss etc.]  
 

Anlage/n: 1   
 

 

 
 

Feststellung der Jahresrechnung 2019 
 
 

Antrag: 
 

1. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung 2019, gemäß §95 Abs. 2 GemO kameral, wie folgt 
fest: 

 
Abschlusssummen 

 

Verwaltungs-

haushalt 

Vermögens-

haushalt 

Gesamthaushalt 

1. Solleinnahmen 20.778.386,65 € 3.147.905,40 € 23.926.292,05 € 

2. + neue Haushaltseinnahmereste   0,00 € 0,00 € 

3. ./. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr*   0,00 € 0,00 € 

4. bereinigte Solleinnahmen 20.778.386,65 € 3.147.905,40 € 23.926.292,05 € 

5. Sollausgaben 20.893.601,72 € 7.024.138,40 € 27.917.740,12 € 

6. + neue Haushaltsausgabereste 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7. ./. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr* 115.215,07 € 3.876.233,00 € 3.991.448,07 € 

8. bereinigte Sollausgaben 20.778.386,65 € 3.147.905,40 € 23.926.292,05 € 

9. Fehlbetrag (VmH Nr. 8 ./. Nr.4)   0,00 € 0,00 € 

 
Nachrichtlich: 
 Verwaltungs-

haushalt 

Vermögens-

haushalt 

Gesamt-

haushalt 

10. Abgänge an:    

10.1 Haushaltseinnahmeresten    

10.2 Haushaltsausgaberesten    

11. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 Gem-HVO    

12. Fehlbetrag nach § 84 Abs 2 GemO (vgl. § 23 Satz 2 

Gem-HVO 

   

 
 

2. Den in der Anlage (Jahresrechnung) dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
werden, soweit nicht bereits durch Einzelbeschlüsse gedeckt, zugestimmt. 

 

 
 
 

Sach- und Rechtslage, Begründung: 
 
Die Gemeindeverwaltung hat den Jahresabschluss 2019 fertig gestellt. Die 
Jahresrechnung 2019, in dem wesentliche Abschlusszahlen sowie die Entwicklung 
des Anlagevermögens in den kostenrechnenden Einrichtungen festgehalten sind, 
liegt als Anlage bei.  

Beschluss 

Ja Nein Enth. 
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Als wichtigste Eckdaten des Abschlusses sei zu nennen: 
 
Zuführungsrate von Verwaltungs- an Vermögenshaushalt: 2.730.863,76 € 
Rücklagenzuführung: 2.382.148,37 € 
Rücklagenentnahme: 1.493,95 € 
Stand der Rücklage zum 31.12.2019: 4.420.321,47 € 
 
(Rücklagenentnahme aufgrund nachträglichen Korrekturbuchungen) 
 
 
Bezüglich der Bedeutung des Feststellungsbeschlusses wird auf den beigelegten 
Kommentar zu § 95 GemO verwiesen. 
 
Es besteht die Möglichkeit, vor der Sitzung Einsicht in die Rechnungsunterlagen und 
Jahresabschlussarbeiten des Jahres 2019 zu nehmen. Falls Detailfragen bestehen, 
bitten wir, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen oder beim Fachbeamten für 
das Finanzwesen weitere Informationen einzuholen. 
 
 
 

 
 
 
Weitere Sachbearbeiter/innen: 
 

  
 
 
 
Aichwald, den 14.09.2020 
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